
2. Änderung der Geschäftsordnung 
für den Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse 

der Verbandsgemeinde Flechtingen

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Flechtingen hat gemäß § 59 
Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2017 (GVBI. 
LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBI. 
LSA S. 132) i.V.m. der Geschäftsordnung für den Verbandsgemeinderat und seine 
Ausschüsse vom 11.07.2024 und der 1. Änderung der Geschäftsordnung vom 
18.12.2024 in seiner Sitzung am 25.02.2025 folgende 2. Änderung der 
Geschäftsordnung für den Verbandsgemeinderat und seine Ausschüsse 
beschlossen:

Artikel 1 
Änderung

I. ABSCHNITT
Sitzungen des Verbandsgemeinderates

§1 
Einberufung, Einladung, Teilnahme

§ 1 Abs. 4 Satz 1 wird geändert:

(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, mindestens jedoch unter 
der Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der Sitzung. Dies gilt nicht, wenn 
eine Sitzung des Gemeinderates vor Erschöpfung der Tagesordnung gemäß § 2 
Abs. 2 vertagt werden muss. In diesem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der 
restlichen Tagesordnung an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine 
erneute schriftliche Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. 
Die in der Sitzung nicht anwesenden Gemeinderäte sind von dem neuen Termin 
unverzüglich zu unterrichten.

Artikel 2 
Inkrafttreten

VII. Abschnitt

§ 27 Inkrafttreten

Die 2. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des 
Verbandsgemeinderates am 25.02.2025 in Kraft.

den 25.02.2025

Krümmling
Verbandsgemeindebürgermeister
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